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                                             Europagemeinde  

 

  

 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Amtliche Mitteilungen  

 

Kärntner Landtagswahl ð Obervellacher Ergebnis  
 

Wahlberechtigte: 1789. Es wurden 135 Wahlkarten ausgestellt. Wahlbeteiligung: 68,19 %. Nachfolgend das 
Gemeindeergebnis der Landtagswahl 2018 und die Gegenüberstellung zur Landtagswahl 2013 (jeweils ohne 
Wahlkarten): 
 

Sprengel
abgegeb. 

Stimmen

gültige 

Stimmen
SPÖ FPÖ ÖVP GRÜNE TK BZÖ ERDE NEOS FAIR

1 613 609 201 162 170 9 48 3 4 12 0

2 472 467 170 132 92 12 48 1 4 8 0

Summe 1085 1076 371 294 262 21 96 4 8 20 0

in % 34,48% 27,32% 24,35% 1,95% 8,92% 0,37% 0,74% 1,86% 0,00%

Sprengel
abgeg. 

Stimmen

gültige 

Stimmen
SPÖ FPK ÖVP GRÜNE Stronach BZÖ PIRAT ASOK LPÖ

1 403 397 82 66 108 38 62 29 7 0 5

2 251 246 76 56 31 13 35 26 2 0 7

3 393 384 86 62 48 39 82 64 3 0 0

4 231 228 58 45 45 14 40 23 1 0 2

Summe 1278 1255 302 229 232 104 219 142 13 0 14

in % 24,06% 18,25% 18,49% 8,29% 17,45% 11,31% 1,04% 0,00% 1,12%

SPÖ FPÖ ÖVP GRÜNE TK BZÖ ERDE NEOS FAIR

10,42% 9,08% 5,86% -6,34% -8,53% -10,94%

Ergebnis Landtagswahl 2013

Veränderung 2018 zu 2013

Ergebnis Landtagswahl 2018

 

 

 

Güterwege ð Gewichtsbeschränkung  

Die ländlichen Straßen und Wege sind nicht auf die volle Belastungsfähigkeit in der Tauperiode dimensioniert, 
weil dies mit zu hohen Kosten verbunden wäre. Die Straßen verlieren im Frühjahr beim Auftauen bis zu 2/3 ihrer 
Tragfähigkeit. Die Gewichtsbeschränkung ist das einzige Mittel, die Straßen vor größeren Schäden und damit 
verbundenen Sanierungskosten zu bewahren. Das Modell Kärnten sieht die Gewichtsbeschränkung verpflich-
tend für die vom Land geförderten Wege vor. Wegen der milden Wetterlage gilt wieder die 6-Tonnen-
Gewichtsbeschränkung. Um Beachtung wird ersucht! 
 

 

Heizzuschuss 2017/2018  

Die Frist zur Einbringung von Anträgen auf Heizzuschuss wurde bis Mittwoch, 14. März 2018 verlängert. Bei der 
Antragstellung ist das gesamte Einkommen zu belegen. 
 
 

 

Redaktionsschluss für das nächste Gemeinderundschreiben ist am FREITAG, 9. März 2018 um 10.00 Uhr. 
Gewünschte Einschaltungen bitte per Mail an: carolin.franyi@ktn.gde.at oder telefonisch unter (  04782/2211-16. 

 

 
 

 

 
 

Mit besten Grüßen 

 
Bürgermeisterin Anita Gössnitzer  

mailto:obervellach@ktn.gde.at
http://www.obervellach.gv.at/
mailto:carolin.franyi@ktn.gde.at


 

 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 

Bei der Marktgemeinde Obervellach gelangt ab 2. Mai 2018 eine Stelle als Karenzvertretung in der Finanzverwal-
tung ς Gemeindekassenverwaltung (Beschäftigungsausmaß: 20 Wochenstunden) zur Besetzung. 
 

Der Aufgabenbereich umfasst hauptsächlich:  

¶ Gemeindekassenverwaltung 

¶ Abgaben- und Rechnungsbearbeitung  

¶ Zahlungsverkehr 

¶ Allg. Verwaltungstätigkeiten 
 

BewerberInnen um diese Planstelle haben nachzuweisen:  

¶ der Verwendung entsprechender Lehrabschluss bzw. mittlere Schulausbildung oder 

¶ keine mittlere Schulausbildung bzw. kein der Verwendung entsprechender Lehrabschluss, jedoch besondere 
bürobezogene Qualifizierungsmaßnahmen und Berufspraxis in einem Büro von zumindest einem Jahr oder 

¶ mittlere Schulausbildung (nicht kaufmännisch) bzw. Lehrabschluss (nicht der Verwendung entsprechend) und 
mehrjährige einschlägige berufliche Erfahrung und 

¶ die österreichische Staatsbürgerschaft 
 

Erwünscht: abgeschlossene Reifeprüfung einer höheren kaufmännischen Schule, freundlicher Umgang mit Menschen, 
selbständiges Arbeiten, Flexibilität und Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, einschlägige Berufs-
praxis im Büro bzw. Verwaltungsbereich. 
 

Dem Bewerbungsschreiben sind folgende Unterlagen beizufügen: Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild, Zeugnisse 
und Nachweise über den bisherigen Schul-, Bildungs- und Arbeitsweg, allfällige Dienst- und Kurszeugnisse, Geburtsur-
kunde, Staatsbürgerschaftsnachweis sowie der Nachweis über den abgelegten Präsenz- oder Zivildienst bei männli-
chen Bewerbern. 
 

Entlohnung: Es wird darauf hingewiesen, dass auf das Dienstverhältnis das Kärntner Gemeindemitarbeiterinnenge-
setz (K-GMG) und die entsprechende Gehaltstabelle anzuwenden sind. Für diesbezügliche Rückfragen (insbesondere 
die Entgeltperspektiven) steht Ihnen die Landesgeschäftsstelle des Kärntner Gemeindebundes unter der Telefon-
nummer 0463 / 55 111-303 zur Verfügung. 
 
 

Die Auswahl der BewerberInnen erfolgt nach Durchführung eines Objektivierungsverfahrens. BewerberInnen, welche 
die in der Ausschreibung angeführten Voraussetzungen bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht erfüllen oder die 
erforderlichen Unterlagen nicht beibringen, sind in das Objektivierungsverfahren nicht einzubeziehen. Nähere Details 
ȊǳƳ !ǳǎǿŀƘƭǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ αaŜǊƪōƭŀǘǘ-tŜǊǎƻƴŀƭŀǳǎǿŀƘƭά ŀǳŦ www.gemeinde-servicezentrum.at ǳƴǘŜǊ α{Ŝr-
ǾƛŎŜάΦ 
Gemäß § 6 Abs. 2 des Landesgleichbehandlungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1994, i. d. g. F., hat die Ausschreibung den 
Hinweis zu enthalten, dass Bewerbungen von Frauen erwünscht sind, weil der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich 
der Dienstbehörde für die ausgeschriebene Verwendung (Einstufung) unter 50 Prozent liegt. 
 
 

Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn diese mit allen oben angeführten Unterlagen bis spätestens 
16. März 2018, 12.00 Uhr, beim Gemeinde-Servicezentrum, Gabelsbergerstraße 5/1, 9020 Klagenfurt am Wörther-
see, eingelangt sind. Aufgrund der einfacheren Verarbeitung Ihrer Daten begrüßen wir es, wenn Sie sich per E-Mail 
(personal@ktn.gde.at; Betreff: Obervellach- Finanz) bewerben.  
 
 

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im Hin-
blick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht möglich ist. 
 
 

Obervellach, am 26. Februar 2018 
Die Bürgermeisterin: 

 
Anita Gössnitzer 

 

 

 

 

Bitte um Beachtung, dass es sich bei der ausgeschriebenen Stelle um einen Karenzvertretung 
mit 20 Wochenstunden, dies sind 50 % einer Vollbeschäftigung, handelt. 

http://www.gemeinde-servicezentrum.at/
mailto:personal@ktn.gde.at


 

 

  



 

 

     

  



 

 

Beitrag des Landes Kärnten zur Bekämpfung der Altersarmut  

Förderrichtlinie zur finanziellen Unterstützung von Senioren und Seniorinnen  

 

Ab sofort kann ein Antrag um „Finanzielle Unterstützung für SeniorInnen“ gestellt werden. 
Diese finanzielle Zuwendung dient der Bekämpfung der Altersarmut und wird seitens des Landes Kärnten einmal 
jährlich auf Antragstellung ausbezahlt. Im Sinne einer effizienten Verwaltung und in Abstimmung des Gemeinde- 
und Städtebundes erfolgt die Antragstellung im zuständigen Gemeindeamt. Die Zuerkennung bzw. Ablehnung 
und die Auszahlung erfolgen über die Abteilung 4 des Amtes der Kärntner Landesregierung. 
 

1.  Zum förderbaren Personenkreis zählen SeniorInnen, 

¶ die das 65. Lebensjahr vollendet haben 

¶ deren monatliches Einkommen (Geldleistungen) unter dem jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz (zum 
Beispiel alleinstehende Pensionisten/Pensionistinnen € 909,42 und Pensionisten/Pensionistinnen mit 
Ehepartner, die im gemeinsamen Haushalt leben € 1363,52) liegt, wobei Familienbeihilfen (inkl. Erhö-
hungsbetrag), Naturalbezüge, Ausgedinge, Kriegsopferentschädigung, Pflegegelder, der Heizzuschuss 
und die Wohnbeihilfe nach dem Wohnbauförderungsgesetz nicht als Einkünfte gelten 

¶ die EU-StaatsbürgerInnen sind und seit mindestens 5 Jahren ihren Hauptwohnsitz in Kärnten haben 

¶ die nicht auf Kosten des Landes in einer stationären Einrichtung, für welche das Kärntner Heimgesetz 
gilt, untergebracht sind 

¶ die keine Mindestsicherung beziehen. 
 

2.  Eine einmalige Unterstützung kann gewährt werden, wenn nachweislich zusätzlich mindestens eines der fol-
genden Merkmale zutreffen: 
  Der/Die AntragstellerIn 

¶ hat Zahlungsrückstände bei Miete. 

¶ hat Zahlungsrückstände bei Strom. 

¶ hat Zahlungsrückstände bei Kreditraten. 

¶ hat Zahlungsrückstände bei Heizkosten.  
 

3.  SeniorInnen deren monatliche Pensionseinkünfte aufgrund von Abzügen durch Bewertung dinglicher Rechte 
durch die Pensionsversicherungsträger unter dem jeweils geltenden Richtsatz für Ausgleichszulagenbezie-
herInnen liegen, sind keine zusätzlich notwendigen Kriterien nachzuweisen.  

 

4.  Der Antrag ist beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt einzubringen. 
 

5.  Dem Antrag sind folgende Unterlagen in Kopie beizulegen: 

¶ Sämtliche Einkommen und Ausgaben wie Unterhaltsvergleich, Pensionsnachweis etc. sowie Zahlungs-
rückstände bei Miete, Strom, Kreditraten und Heizkosten bzw. Bewertung dinglicher Rechte sind durch 
aktuelle Nachweise zu belegen. 

 Für das Einkommen sind die Einkünfte des Antragstellers sowie des/der EhepartnerIn/LebensgefährtIn 
nachzuweisen. Als Einkommen gelten alle Einkünfte aus selbstständiger oder unselbstständiger Tätigkeit, 
Renten, Pensionen, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, Geldleistungen 
aus dem K-MSG (Mindestsicherung), ferner auch Familienzuschüsse, Unterhaltszahlungen jeglicher Art. Es 
ist von der Einkommenssituation bei Antragstellung auszugehen. Sonderzahlungen sind nicht zu berücksich-
tigen. 

 

6.  Bei Vorliegen unwahrer Angaben oder Verschweigen wesentlicher Umstände wird die gewährte Unterstüt-
zung zurückgefordert. 

  

7.  Eine finanzielle Unterstützung für SeniorInnen ist im Regelfall einmal pro Jahr in Höhe von  € 400,-- möglich. 
Pro Haushalt kann innerhalb eines Jahres nur ein Antrag eingebracht werden. 

 

8.    Auf die Gewährung der Förderleistung besteht kein Rechtsanspruch. 
  

9.  Die Entscheidung über die Gewährung der finanziellen Unterstützung für SeniorInnen sowie die Auszahlung 
erfolgen durch das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 –  Soziales und Gesellschaft. 

  

10.  Der Antrag kann nur vom zuständigen Gemeindeamt ausgefüllt und der Abteilung 4 übermittelt wer-
den. 

 
Auskünfte: 
 
Gemeindeamt Obervellach, Bürgerservicebüro, Tel. 04782/2211-0, E-Mail: obervellach@ktn.gde.at 
 
Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 - Soziales und Gesellschaft 
Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Tel: 050 536-14682, Fax: 050 536-14688, E-Mail: abt4.generationen@ktn.gv.at  

mailto:abt4.generationen@ktn.gv.at


 

 

 


